
OLG Karlsruhe: Kein Anspruch auf
Erstattung der Abmahnkosten ohne
klare Kostenrechnung
Mit dem Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs wurden bestimmte formale Anforderungen an
den Inhalt einer Abmahnung eingeführt. Werden diese Anforderungen nicht erfüllt, sind die Folgen
weitreichend – der Abmahnende kann nur Ersatz verlangen, wenn die Abmahnung berechtigt ist und
diese formalen Anforderungen erfüllt werden. Das OLG Karlsruhe (Urt. v. 10.1.2024 – 6 U 28/23)
verneinte nun einen solchen Anspruch, da in der Abmahnung nicht klar und verständlich angegeben
wurde, wie sich der geltend gemachte Aufwendungsersatzanspruch berechnete.

Die Beklagte ist als mobile Friseurin tätig und warb im Internet für ihre Dienstleistungen. Der
Kläger sah in der Art der Werbung einen Verstoß gegen die Handwerksordnung (HwO), mahnte die
Beklagte ab und forderte die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung und dass die
Beklagte ihre Pflicht zum Aufwendungsersatz dem Grunde nach anerkenne. Die Beklagte antwortete
darauf nicht.

Die Vorinstanz, das LG Karlsruhe, hat der Klage vollumfänglich sattgegeben. Der Kläger könne von
der Beklagten ferner die Erstattung der Abmahnkosten nach § 13 Abs. 3 UWG nebst Prozesszinsen
nach § 291 ZPO verlangen. Die Abmahnung des Klägers erfülle die Voraussetzungen des § 13 Abs. 2
UWG. Gegen dieses Urteil wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung, mit der sie ihr
Klageabweisungsbegehren weiterverfolgt. Sie macht hinsichtlich des Kostenersatzes geltend, dass
die Voraussetzungen nach § 13 Abs. 2 UWG nicht eingehalten seien. Zu den Namen/Firmen nach §
13 Abs. 2 Nr. 1 UWG gehörten auch die entsprechenden Adressdaten, die in der Abmachung nicht
benannt würden. Auch zur Anspruchsberechtigung nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 UWG enthalte die
Abmahnung keine weitergehenden Inhalte; die Bezugnahme auf irgendeine Kenntnis könne hier
nicht ausreichend sein. Darüber hinaus ergebe sich aus der Abmahnung (nicht aus der Klage, was
nicht entscheidend sei) gerade nicht, ob und in welcher Höhe Aufwendungsersatz geltend gemacht
werde. Zudem sei eine Bezahlung der Rechtsanwaltskosten nicht dargelegt worden.

Das OLG Karlsruhe entschied nun, dass zwar die beanstandete Werbung unzulässig, der
Kostenerstattungsanspruch jedoch unbegründet sei.

Rechtlicher Hintergrund
§ 13 Abs. 2 UWG stellt bestimmte Anforderungen an den Inhalt der Abmahnungen. Für den
Abgemahnten soll aus der Abmahnung ohne weiteres zu erkennen sein, welches ganz konkrete
Verhalten ihm vorgeworfen wird und warum dieses zu einer Rechtsverletzung führt.

(2) In der Abmahnung muss klar und verständlich angegeben werden:
1. Name oder Firma des Abmahnenden sowie im Fall einer Vertretung zusätzlich Name oder
Firma des Vertreters,
2. die Voraussetzungen der Anspruchsberechtigung nach § 8 Absatz 3,
3. ob und in welcher Höhe ein Aufwendungsersatzanspruch geltend gemacht wird und wie
sich dieser berechnet,
4. die Rechtsverletzung unter Angabe der tatsächlichen Umstände,
5. in den Fällen des Absatzes 4, dass der Anspruch auf Aufwendungsersatz ausgeschlossen
ist.

Eine Abmahnung, die nicht den inhaltlichen Anforderungen des § 13 Abs. 2 UWG entspricht,
begründet keinen Anspruch auf Aufwendungsersatz nach § 13 Abs. 3 UWG und löst stattdessen den
in § 13 Abs. 5 UWG vorgesehenen Gegenanspruch des Abgemahnten auf Ersatz seiner für die
Rechtsverteidigung erforderlichen Aufwendungen aus.
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(3) Soweit die Abmahnung berechtigt ist und den Anforderungen des Absatzes 2 entspricht,
kann der Abmahnende vom Abgemahnten Ersatz der erforderlichen Aufwendungen
verlangen.
[…]
(5) Soweit die Abmahnung unberechtigt ist oder nicht den Anforderungen des Absatzes 2
entspricht oder soweit entgegen Absatz 4 ein Anspruch auf Aufwendungsersatz geltend
gemacht wird, hat der Abgemahnte gegen den Abmahnenden einen Anspruch auf Ersatz der
für seine Rechtsverteidigung erforderlichen Aufwendungen. Der Anspruch nach Satz 1 ist
beschränkt auf die Höhe des Aufwendungsersatzanspruchs, die der Abmahnende geltend
macht. Bei einer unberechtigten Abmahnung ist der Anspruch nach Satz 1 ausgeschlossen,
wenn die fehlende Berechtigung der Abmahnung für den Abmahnenden zum Zeitpunkt der
Abmahnung nicht erkennbar war. Weitergehende Ersatzansprüche bleiben unberührt.

Inhaltliche Anforderungen nicht gewahrt
Das OLG Karlsruhe sah die Berufung der Beklagten hinsichtlich ihrer Verurteilung zur Zahlung als
begründet an. Der von der Vorinstanz angenommene Anspruch auf Erstattung sei unbegründet.

Auf die Berufung ist hingegen die Verurteilung der Beklagten zur Zahlung zu beseitigen und
die Klage insoweit abzuweisen. Denn der vom Landgericht zugesprochene Anspruch auf
Erstattung von Kosten ist unbegründet.
Es fehlt an den Voraussetzungen, von denen ein Anspruch nach § 13 Abs. 3 UWG mit
Blick auf Anforderungen an die ihm zugrunde gelegte Abmahnung abhängt. Insoweit
können die Anspruchsvoraussetzungen im Streitfall auch nicht durch Zubilligung eines
Anspruchs nach der vom Kläger ergänzend angeführten Vorschrift in § 9 UWG oder nach §§
670, 677, 683 Satz 1 BGB unterlaufen werden (vgl. BT-Drucks. 19/12084, S. 32; Sosnitza in
Ohly/Sosnitza, UWG, 8. Aufl., § 13 Rn. 47), zumal ein ersatzfähiger Schaden oder eine
ersatzfähige Aufwendung nur den Kosten solcher Maßnahmen liegen könnten, die zur
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung erforderlich waren (siehe BGH, GRUR 2011, 754
Rn. 15 ff – Kosten des Patentanwalts II), was auf eine die gesetzlichen Anforderungen
verfehlende Abmahnung nicht zutrifft.

Berechnung des Ersatzanspruchs unklar
Zu den Inhalten der Abmahnung, die für einen Erstattungsanspruch nach § 13 Abs. 3 UWG
erforderlich sind, gehöre aber nach § 13 Abs. 2 Nr. 3 UWG auch, dass in der Abmahnung klar und
verständlich angegeben wird, ob und in welcher Höhe ein Aufwendungsersatzanspruch geltend
gemacht wird und wie sich dieser berechnet, so das Gericht. Diese Voraussetzung sei hier nicht
erfüllt. In der Abmahnung werde zwar die Höhe des geltend gemachten
Aufwendungsersatzanspruchs angegeben, es werde jedoch nicht angegeben, welche Art von
Gebühren und welcher Gebührensatz der Berechnung zugrunde liegen, noch ob in dem geforderten
Betrag Umsatzsteuer enthalten ist.

Zu den Inhalten der Abmahnung, die für einen Erstattungsanspruch nach § 13 Abs.
3 UWG erforderlich sind, gehört aber nach § 13 Abs. 2 Nr. 3 UWG auch, dass in der
Abmahnung klar und verständlich angegeben wird, ob und in welcher Höhe ein
Aufwendungsersatzanspruch geltend gemacht wird und wie sich dieser berechnet.
Diese Voraussetzung ist hier nicht erfüllt.
aa) Die Abmahnung gibt zwar – entgegen der Rüge der Berufung – eine Höhe des geltend
gemachten Aufwendungsersatzanspruchs und deren Einforderung an.
bb) Sie genügt aber nicht der Anforderung, diese Angabe klar und verständlich zu machen
und dabei anzugeben, wie sich der Aufwendungsersatzanspruch berechnet. Die Abmahnung
gibt nur an, die zu erstattenden Kosten machten aufgrund eines Streitwerts von 10.000 €
einen Betrag von 1.192,86 € aus. Sie gibt weder an, welche Art von Gebühr(en) und welcher
Gebührensatz der Berechnung zugrunde liegen, noch ob in dem geforderten Betrag
Umsatzsteuer enthalten ist.



Dabei kann dahinstehen, ob eine Angabe des geforderten Betrags in Verbindung mit einer
Angabe des Gegenstandswerts genügt, wenn der Abgemahnte aus diesen Angaben durch
eigene Rück- oder Proberechnung erschließen kann, dass eine der Kostenforderung eine –
regelmäßig angesetzte – 1,3-fachen Geschäftsgebühr gemäß Nr. 2300 VV-RVG bei nebst
Pauschale für Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen in Höhe von 20 %
der Gebühren, höchstens 20 € zugrundeliegt, wobei sich aus dem angegeben Kostenbetrag
ferner erschließen lässt, ob diese mit oder ohne Umsatzsteuer erstattet verlangt wird (siehe
aber etwa MünchKommUWG/Schlingloff, 3. Aufl., UWG § 13 Rn. 255). Dies ist im Streitfall
nämlich ebenso wenig möglich wie sonstige Berechnungen zur Feststellung, welche
Parameter zu dem in der Abmahnung genannten Kostenbetrag führen konnten. Bei dem
angegebenen Streitwert von 10.000 € würden sich Gebühren in Höhe einer 1,3-fachen
Geschäftsgebühr und einer Pauschale von 20 € selbst zuzüglich Umsatzsteuer lediglich auf
973,66 € belaufen. Es ist der Abmahnung nicht zu entnehmen, welche anderen (höheren)
Ansätze eines Streitwerts und/oder Gebührensatzes mit oder ohne Umsatzsteuer zu dem von
der Abmahnung genannten Betrag geführt haben könnten.

Heilung eines Formmangels möglich?
Teilweise wird vertreten, dass formale Verstöße gegen § 13 Abs. 2 UWG geheilt werden können und
der Aufwendungsersatzanspruch des Abmahnenden weiterhin besteht, wenn die fehlenden
Informationen nachgereicht werden und dem Abgemahnten noch keine Aufwendungen für seine
Rechtsberatung oder Rechtsverteidigung entstanden sind. Diese Frage konnte das Gericht
vorliegend jedoch offenlassen.

Ob der Kläger seine – nun abweichend bezifferte – Klageforderung mit der darauf
gerichteten Klageerweiterung vom 17. August 2022 (AS I 18) hinreichend erläutert hat, kann
dahinstehen. § 13 Abs. 2 Nr. 3 UWG verlangt ausreichenden Angaben gerade in der
Abmahnung. Eine nachvollziehbare Kostenberechnung in einer späteren Klagebegründung
genügt zumindest nach den Umständen des Streitfalls nicht, um einen Anspruch auf
Erstattung der Kosten der Abmahnung (nachträglich) zu begründen.
Es kann offenbleiben, ob eine Heilung formaler Verstöße gegen § 13 Abs. 2 UWG
ausnahmsweise möglich ist und dann auch zur Wahrung des Aufwendungsersatzanspruchs
nach § 13 Abs. 3 UWG führt, solange dem Abgemahnten noch keine Aufwendungen für die
Rechtsberatung oder -verteidigung entstanden sind (so Sosnitza in Ohly/Sosnitza, UWG, 8.
Aufl., § 13 Rn. 59 unter Hinweis auf BT-Drucks. 19/12084 S. 33; siehe auch
Bornkamm/Feddersen in Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 41. Aufl., § 13 Rn. 93a). Eine
Heilung dadurch, dass die in § 13 Abs. 2 UWG aufgezählten Informationen vom
Abmahnenden nachgereicht werden, wurde in der Begründung des Gesetzesentwurfs
ohnehin nur im Hinblick auf die Grundlage für einen Gegenanspruch des Abgemahnten in
Betracht gezogen und dort jedenfalls nicht für möglich gehalten, wenn die Informationen
erst in einem Gerichtsverfahren nachgereicht werden (BT-Drucks. 19/12084 S. 33).
Im Übrigen hat der Kläger auch mit der Klageerweiterung keine Informationen dazu
gegeben, die den im Abmahnschreiben geforderten Betrag nachvollziehen ließen, und zudem
nicht angegeben, ob er die (außergerichtliche) Forderung in der im Abmahnschreiben
angegebenen Höhe aufrechterhält. Letzteres scheint insbesondere deshalb unklar, weil der
Kläger sich bei der Klageerweiterung ausdrücklich insbesondere die Geltendmachung
weitergehender Schadensersatzansprüche vorbehalten hat. Daher lässt sich eine Heilung
auch nicht damit rechtfertigen, dass die Beklagte außergerichtlich und bis zur (erst nach der
Klageerweiterung) erfolgten Verteidigungsanzeige möglicherweise noch keinen
Rechtsanwalt beauftragt haben mag und eine Kostenfolge womöglich durch sofortiges
Anerkenntnis gemäß § 93 ZPO hätte vermeiden können. Im Übrigen wären ihr auch für ein
Anerkenntnis im vorliegenden Anwaltsprozess vor dem Landgericht
Rechtsverteidigungskosten entstanden und hätten darauf beruht, dass der Kläger seine
Forderung erst im Prozess nachvollziehbar dargelegt hat. Die Beklagte hätte allenfalls einen
Erstattungsanspruch gegen den Kläger gehabt und somit dessen Insolvenzrisiko getragen.
Schon deshalb ist die Annahme einer allenfalls in engen Grenzen möglichen Heilung des
Verstoßes der Abmahnung gegen § 13 Abs. 2 Nr. 3 UWG nicht gerechtfertigt. Denn der
Grund dafür, dass nach § 13 Abs. 3 UWG schon bloße formale Verstöße gegen § 13 Abs. 2
UWG zum Nachteil des Abgemahnten führen sollen, liegt darin, den Abmahnenden dazu
anzuhalten, die Abmahnung formal sorgfältig zu gestalten, um nicht durch fehlende Angaben
(vermeidbare) Kosten bei dem Abgemahnten zu verursachen (vgl. BT-Drucks. 19/12084, S.
33). Eine unzureichende Angabe des Kostenerstattungsanspruchs ist geeignet, den



Abgemahnten von der außergerichtlichen Erfüllung abzuhalten und dazu zu veranlassen, das
damit einhergehende Risiko einer mit Kostenaufwand verbundenen gerichtlichen
Inanspruchnahme einzugehen.
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